
Auszug aus dem Diakonengesetz der Landeskirche 

 

Präambel 

Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Der 
Glaube antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er erwächst aus der 
Liebe Gottes, die in Jesus Christus allen Menschen zugewandt ist. Alle Glieder 
der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen. 
Zur Erfüllung dieses Auftrags beruft die Kirche in das Amt des Diakons und der 
Diakonin Männer und Frauen, die durch ihre Ausbildung und ihre Bereitschaft 
zum Dienst in besonderer Weise befähigt sind, beim Aufbau der Kirche und 
ihrer Diakonie verantwortlich mitzuwirken. 

I.  Allgemeiner Teil 
1.  Grundbestimmungen 
§ 1
Auftrag 

(1) In ihrer Arbeit bezeugen Diakone/Diakoninnen die in Jesus Christus 
sichtbar gewordene Liebe Gottes. Sie helfen damit Menschen durch Wort 
und Tat, ihr Leben aus Gottes Hand anzunehmen und zu erfüllen. 

(2) Diakone/Diakoninnen sind beauftragt, durch Hilfeleistung an Einzelnen 
und Gruppen materielle, leibliche, seelische und geistliche Not 
abzuwenden oder zu mildern; sie gehen dabei auch den Ursachen der Not 
nach. 

(3) In der Jugend- und Bildungsarbeit der Kirche und im Religionsunterricht 
machen Diakone/Diakoninnen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
dem Evangelium bekannt. 

(4) Im Rahmen ihres Auftrags beteiligen sich Diakone/Diakoninnen am 
kirchlichen Dienst der Verkündigung und Seelsorge. 

§ 2
Geltungsbereich 

(1) Bewerber/Bewerberinnen, die von der Evangelischen Fachhochschule 
Reutlingen-Ludwigsburg, Hochschule für Soziale Arbeit, 
Religionspädagogik und Diakonie, staatlich anerkannte Fachhochschule der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, mit Sitz in Ludwigsburg und 



in anderen anerkann ten Ausbildungsstätten ausgebildet worden sind, 
werden nach diesem Gesetz in den Dienst genommen. 

(2) Der Oberkirchenrat kann Ausbildungsgänge und Prüfungen anerkennen, 
wenn sie der nach § 3 vorgesehenen Ausbildung gleichwertig sind. 

2.  Ausbildung, Berufung und Anstellungsfähigkeit 
§ 3
Ausbildungsziel und Ausbildungsgänge 

(1) Ziel der Regelausbildung ist es, dem Diakon/der Diakonin das erforderliche 
Fachwissen zu vermitteln. Das geschieht sowohl durch eine kirchlich 
geordnete, theologische als auch durch eine staatlich anerkannte, soziale, 
pflegerische oder pädagogische Ausbildung. 

(2) Für die Ausbildung zum Diakon/zur Diakonin sollen von den 
Ausbildungsstätten nur evangelische Bewerber und Bewerberinnen 
zugelassen werden, die zur späteren Übernahme des Diakonenamtes 
geeignet erscheinen. Sie sollen eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer 
Kirchengemeinde, einer diakonischen Einrichtung oder in der Jugendarbeit 
nachweisen. Vorausgesetzt werden Mittlere Reife und eine 
abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder Abitur 
bzw. Fachhochschulreife und eine mindestens einjährige praktische 
Tätigkeit. Die Bewerber und Bewerberinnen sollen gesundheitlich für den 
künftigen Dienst geeignet sein. Sie sollen das dreißigste Lebensjahr nicht 
überschritten haben. 

(3) Die Regelausbildung zum Diakon/zur Diakonin besteht aus der erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung an der Evangelischen Fachhochschule 
Reutlingen-Ludwigsburg, Hochschule für Soziale Arbeit, 
Religionspädagogik und Diakonie, staatlich anerkannte Fachhochschule der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, mit Sitz in Ludwigsburg. 

(4) Der Regelausbildung nach Absatz 3 gleichgestellt ist eine Ausbildung bei 
einer anderen diakonisch-missionarischen Ausbildungsstätte, die von der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg anerkannt worden ist, nach 
Abschluss eines Anerkennungsjahres, das den landeskirchlichen Richtlinien 
entspricht, und einer berufsbegleitenden Aufbauausbildung, die mit der 
zweiten Dienstprüfung endet. Für den Fachbereich Religionspädagogik 
gelten außerdem die Richtlinien über die Ausbildung und den Nachweis der 
Eignung und Lehrbefähigung der kirchlich ausgebildeten Religionslehrer. 

(5) Der Regelausbildung nach Absatz 3 ist ebenfalls gleichgestellt das 
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abgeschlossene Studium im theologisch-religionspädagogischen oder 
diakonisch-sozialpädagogischen Fachbereich an einer Evangelischen 
Fachhochschule einschließlich der Praxissemester nach einjähriger 
Tätigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 

§ 4
Berufung 

(1) Die Berufung zum Diakon/zur Diakonin wird durch die Landeskirche 
verantwortet. 

(2) Der Berufung geht stets die Verpflichtung voraus. Der Diakon/die Diakonin 
verpflichtet sich, seinen/ihren Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus 
nach der Ordnung der Landeskirche zu tun und mitzuhelfen, daß das 
Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und 
in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt 
wird. 

(3) Mit der Berufung wird öffentlich bestätigt, daß dem/der Berufenen die 
Rechte und Pflichten eines Diakons/einer Diakonin übertragen sind. 

(4) Die Berufung wird durch einen/eine vom Oberkirchenrat bestimmte(n) 
Beauftragte(n) nach Abschluß des Studiums vorgenommen. Sie erfolgt im 
Regelfall gruppenweise nach entsprechenden Vorbereitungstagen an 
einem vom Oberkirchenrat bestimmten Ort. 

(5) Die Berufung kann auch in einem Gemeindegottesdienst im Dienstbereich 
des/der zu Berufenden erfolgen. In diesem Gottesdienst sollen außer dem 
Rechtsträger, bei dem der Diakon/die Diakonin Dienst tun soll, auch die 
Heimatgemeinde vertreten sein. In diesem Falle nimmt in der Regel der 
zuständige Dekan/die zuständige Dekanin die Berufung vor. Der 
Diakon/die Diakonin wählt aus den Vertretern nach Satz 2 zwei Zeugen 
aus, die zusammen mit dem die Berufung Vornehmenden den 
ordnungsgemäßen Vollzug der Berufung beurkunden. 

(6) Über die Berufung wird eine Urkunde ausgestellt. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch dann, wenn der/die zu Berufende bereits 

von einer kirchlichen Gemeinschaft eingesegnet worden ist. 
(8) Der Diakon/die Diakonin ist verpflichtet, außer der Wahrnehmung der 

fachlichen Fortbildung (§ 1 Abs. 1 der Kirchlichen Anstellungsordnung)
regelmäßig die von der Landeskirche gemeinsam mit den Gemeinschaften 
im Diakonenamt verantworteten geistlich-theologischen 
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. 



§ 5
Anstellungsfähigkeit 

(1) Mit der Berufung erhält der Diakon/die Diakonin die Anstellungsfähigkeit, 
wenn er/sie einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
angehört und im übrigen die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 Sätze 1 
bis 4 erfüllt sind. Über die Anstellungsfähigkeit stellt der Oberkirchenrat 
eine Bescheinigung aus. 

(2) Mit der Aushändigung der Bescheinigung über die Anstellungsfähigkeit ist 
ein Anspruch des Diakons/der Diakonin auf Zuweisung einer Stelle nicht 
verbunden. 

§ 6
Entzug der Anstellungsfähigkeit 

(1) Die Anstellungsfähigkeit als Diakon/Diakonin ist vom Oberkirchenrat zu 
entziehen, wenn 
a) der Diakon/die Diakonin aus der Kirche austritt oder zu einer anderen 

Religionsgemeinschaft übertritt, 
b) das Dienstverhältnis durch außerordentliche Kündigung endet. 
Gehört der Diakon/die Diakonin einer Gemeinschaft im Diakonenamt an, 
ist diese im Falle des Buchst. b) zu hören. 

(2) Ein Diakon/eine Diakonin, dem/der die Anstellungsfähigkeit entzogen wird, 
verliert das Recht, sich Diakon/Diakonin zu nennen. Er/sie hat die Urkunde 
über die Berufung und die Bescheinigung über die Anstellungsfähigkeit an 
den Oberkirchenrat zurückzugeben. 

(3) In besonders begründeten Fällen kann der Oberkirchenrat einem 
ehemaligen Diakon/einer ehemaligen Diakonin die Anstellungsfähigkeit 
erneut verleihen. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Berufungsurkunde wird ohne erneute Berufung wieder ausgehändigt. 

§ 7
Anstellung 

(1) Als Diakon/Diakonin darf nur angestellt werden, wer die 
Anstellungsfähigkeit als Diakon/Diakonin besitzt. 

(2) Gehört ein Diakon/eine Diakonin einer Gemeinschaft im Diakonenamt an, 
so ist diese bei seiner/ihrer Anstellung zu hören. 

(3) Die ordentliche Kündigung durch den Anstellungsträger ist 



ausgeschlossen, wenn sich der Diakon/die Diakonin in einer zweijährigen 
Tätigkeit bewährt hat. Diese Bewährungszeit kann höchstens um ein Jahr 
verlängert werden. 

3.  Dienstaufgaben, Dienstordnung und Amtseinführung 
§ 8
Dienstaufgaben 

Zu den Dienstaufgaben eines Diakons/einer Diakonin gehören: 
– der Dienst an Gefährdeten, Kranken, Behinderten, Pflege- und 

Hilfsbedürftigen, 
– der Dienst an jungen Menschen (Jugendarbeit, Jugendhilfe, 

Religionsunterricht), 
– die Mitarbeit in der kirchlichen Bildungsarbeit und in missionarischen 

Diensten, 
– der Dienst an alten Menschen, 
– Begleitung und Beratung von einzelnen Menschen und Gruppen in der 

Gemeinde und Institutionen der Diakonie, 
– Gewinnung und Anleitung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
– Erteilung von Religionsunterricht. 
Im Rahmen seines/ihres jeweiligen Aufgabenbereichs obliegt dem Diakon/der 
Diakonin auch die Mitwirkung im Gottesdienst und in der Seelsorge. 

§ 9
Dienstordnung 

(1) Der Dienst des Diakons/der Diakonin bestimmt sich nach einer 
Dienstordnung, soweit deren Aufgaben nicht anderweitig festliegen (z. B. 
durch Geschäftsverteilung). In der Dienstordnung muß auch geregelt 
werden, wer der/die unmittelbare Vorgesetzte ist. 

(2) Die Dienstordnung wird nach Anhörung des Diakons/der Diakonin und im 
Benehmen mit dem vertretungsberechtigten Organ des Rechtsträgers 
erlassen, bei dem der Diakon/die Diakonin tätig ist. Die Dienstordnung 
der Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen sowie der 
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen ist mit den Dienstaufträgen der 
Gemeindepfarrer/Gemeindepfarrerinnen gemäß § 30 Württembergisches 
Pfarrergesetz abzustimmen. 
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